
-.
EEllx,,ntonslE Zürich

polizei

Chef Sicherheitspolizei-Spezialabtei lung

Lessingstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
Telefon: +41 44 247 27 85
E-Mail: Sum@kapo.zh. ch

An die
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im Kanton Zürich

(via E-Mail)

Zürich, 28. Juni 201 9/Sum

lnformationen zur Anderung des Waffengesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 1g. Mai 2019 befürwortete der Souverän mit grosser Mehrheit die Anderungen des eidg.
Waffengesetzes (WG), welche die neue Waffenrichtlinie der EU umsetzen. Die Bestimmun-
gen des revidierten Waffengesetzes und der Waffenverordnung (WV) des Bundes werden
äuf den 15. August 2019 in Kraft treten. Am 14. Juni 2019 hat der Bundesrat die Anderungen
der Waffenverordn ung besch lossen.

Obwohl noch einige Detailfragen offen sind, möchten wir lhnen und lhren Verantwortlichen
für die Ausstellung von Waffenerwerbsscheinen bereits jetzt lnformationen zur Umsetzung
der neuen Bestimmungen zukommen lassen. lm Wesentlichen sind die folgenden Punkte zu

beachten:

Der Erwerb von halbautomatischen Waffen mit grossen Magazinen und halbautomati-
schen Handfeuerwaffen, welche unter 60cm kürzbar sind, wird neu durch die Fach-
stetle Waffen / Sprengstoffe der Kantonspolizei (WS) geprüft und je nach Ergebnis mit
Ausnahmebewilligung bewilligt.

Formelle Voraussetzungen Waffenerwerb bisher und neu:

bisher

Neu verbotene Feuerwaffen:

verbotene, ehem. Seriefeuer-
waffen, verbotene Halbautoma-
ten mit grossen Magazinen,
verbotene Halbautomaten kürz-
bar unter 60cm

Verbotene Waffen

Seriefeuerwaffen,
Schalldämpfer,
Nachtsichtzielgeräte,
Laserzielgeräte,
Granatwerfer

Meldepflich-
tige Waffen

Karabiner,
Sport- und
Jagdge-
wehre,...

Bewilligungs-
pflichtige Waffen

Revolver, Pump-
action, erlaubte
Pistolen, erlaubte
Halbautomaten,.. .

Kant. Ausnahmebewillig ung

,,klein"

(FachstelleWS)

Kant. Ausnahmebe-
willigung

(Fachstelle WS)

Vertrag

(Privatperson)

Waffenerwerbs-
schein

(StadüGemeinde)
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Gesuche um Erwerb halbautomatischer Waffen mit grossen Magazinen machten bisher bis
zu 50o/o der durch die Gemeinden bearbeiteten Verfahren aus. Mit der neuen Regelung (Not-
wendigkeit einer Ausnahmebewilligung) werden sich die Gesuche um einen Waffenerwerbs-
schein bei den Gemeinden deutlich reduzieren.

Personen, welche neu verbotene Waffen erwerben wollen, müssen das entsprechende Ge-
suchs-Formu lar bei der Fachstelle Waffen/Sprengstoffe ein reichen :

Kantonspolizei Zürich
SPSA-BA-WS
Postfach
8021 Zürich

Damit unsere Fachstelle bei der Behandlung dieser Gesuche einen umfassenden Entscheid
fällen kann, sind wir auf lhre Mithilfe angewiesen. Wir werden lhnen beijedem Gesuch um

eine Ausnahmebewilligung für eine neu verbotene Waffe von in lhrer Gemeinde angemelde-
ten Personen einen Erhebungsbogen zustellen. Bestehen aufgrund lhrer Erkenntnisse Hin-
derungsgründe für den Erwerb, so sind diese auf dem Formular aufzuführen.

Neue Bundesformulare

Das Bundesamt für Polizei wird ca. Mitte Juli Formulare für die mit der Rechtsänderung
neuen Verfahren (Ausnahmebewilligung für Sportschützen, Ausnahmebewilligung für Waffen-
sammler, Nachmeldung von Feuenruaffen...) bereitstellen. Die Formulare für den Waffener-
werbsschein bleiben in ihrer jetzigen Form bestehen.

Anstef le des Waffenhändlers wird lhnen ab dem 14.12.2019 die Fachstelle WS die WES-
C von Erwerben zustellen

Die Waffenhändler werden neu verpflichtet, ab dem 14. Dezember 2019 ihre Meldungen -

ausschliesslich in elektronischer Form - an das zuständige kantonale Waffenbüro zu senden.
Diese elektronische Meldung ersetzt nach dem Willen des Gesetzes alle anderen Meldun-
gen, eingeschlossen die Zustellung des WES-C an die Gemeinde durch den Waffenhändler.
Das heisst für Sie, dass Sie voraussichtlich nur noch die WES-C von Eruverbern erhalten, die
ihre Waffen privat gekauft haben. WES-C von Erwerbern, die ihre Waffen bei einem Händler
gekauft haben, werden Ihnen neu von der Fachstelle WS zugestellt.

Aktua I is ierte Bundes-Brosc hü re

Die bekannte Bundes-Broschüre,,SchweizerWaffenrecht" wird zurzeil aktualisiert. Die neue
Version wird online, wie auch in Form des bekannten Heftchens, zeitnah erhältlich sein. Den
entsprechenden Link werden wir auf der KBM-Homepage aufschalten.

Nachmeldungen bei der Fachstelle WS

Personen, welche neu verbotene Waffen nach altem Recht eruvorben haben, müssen diese
innert drei Jahren bei der Fachstelle WS nachmelden. Diese Personen werden hernach kos-
tenlos eine Besitzbestätigung erhalten.
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Altrechtl ich ausgeste I lte Waffe nerwerbsscheine behalten ihre G ü ltig keit

Mit Waffenenrrerbsscheinen, welche durch lhre Behörde vor dem 15. August 2019 ausgestellt
worden sind, können bis zu deren Ablauf weiterhin Waffen nach altem Recht erworben wer-
den, also auch neu verbotene halbautomatische Waffen mit grossen Magazinen.

Waffenerwerbsscheine mit Datum ab 15. August 2019

Mit Waffenenruerbsscheinen, welche ab dem 15. August 2019 ausgestellt werden, ist der Er-
werb von Revolvern, Pumpaction, ausländischen Karabinern, Unterhebelrepetiergewehren,
Kleinkaliberwaffen, halbautomatischen Waffen mit kleinen Magazinen etc. möglich. Für den
Enrrrerb von neu verbotenen Waffen ist eine Ausnahmebewilligung der Fachstelle WS not-
wendig. Gesuchsteller sind an die Fachstelle zu verweisen.

Ab la ufd ia g ra m m ha I ba uto matisc he Ze ntra lfe ue rwaffe n

lm Anhang haben wir lhnen ein Ablaufdiagramm angefügt, welches die Pflichten von Besit-
zern altrechtlich erworbener Waffen und die Voraussetzungen für den Eruverb von neu verbo-
tenen Waffen aufzeigt.

Fragen beantwortet unsere Fachstelle

Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Spezialisten der Fachstelle WS

Kantonspolizei Zürich
SPSA-BA-WS
Postfach
8021 Zürich
044 247 27 25

waffen-sprenqstoffe@ kapo.zh. ch

waffengesuche@kapo.zh. ch

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit

Freundliche Grüsse

-,EF)rs,",n"

ÄA
lic. iur. MarcelSuter
Chef Sicherheitspol izei-Spezialabteilung

Sicherheitsdirektion (Dw)
C SIPO
CRP

z. K.
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Schütze Sammler

Voraussetzu ngen rechtmässiger
Besitz / Neueruverb
halbautomatische

Zentralfeuerwaffen

NeueruverbAltbesitz

GewehrlMP/PistoleGewehr/ MP
<60cm

+

mit grossem
aztn

mit kleinem Gewehr /
MP<60cm

mit grossem
aan

mit kleinem

Sammler
nicht

verzeichnet
verzeichnetverzeichnet

WESg WESg Meldepflicht

Bestätigung recht
mässiger Besitz
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+
Schiess- oder

Vereinsnachweis

Vezeichnis
führen + Sicher-

heitskonzeot

Vezeichnis
führen + Sicher-

heitskonzeot

21. Mai 2019
Marcel Suter €P*t**sporizer


